
Muster Nummer 31c

Ladung von Zeugen im Ausland
(zu Nummer 116)

(Bezeichnung der Behörde) (Anschrift der Behörde)

Ladung

Bringen Sie diese Ladung
zum Termin bitte mit!

Beachten Sie bitte die Hinweise auf der Rückseite.
Texte nach einem Kästchen treffen nur zu, wenn das
Kästchen angekreuzt ist.

Aktenzeichen Bearbeitet von (Ort, Datum)

Telefon
(Ländervorwahl)-(Ortsnetzkennzahl)-(...)
+49-(0) . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .

Telefax
(Ländervorwahl)-(Ortsnetzkennzahl)-(...)
+49-(0) . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . .

E-Mail

⃞ Strafsache ⃞ Bußgeldsache ⃞ Privatklagesache

gegen

wegen

Sehr geehrte ,

in oben bezeichneter Sache sollen Sie als Zeuge vernommen werden. Sie werden daher geladen auf

Wochentag Tag, Monat, Jahr Uhrzeit oben bezeichnetes Gebäude

Zimmer Nummer

Als Zeuge erfüllen Sie eine wichtige Aufgabe. Mit Ihrer Aussage tragen Sie unter Umständen in erheblichem Maße zur
Entscheidung des Gerichts bei, auch wenn Sie meinen, nicht viel aussagen zu können. Ihre Vernehmung im
obengenannten Termin ist zur Wahrheitsfindung erforderlich, auch wenn Sie in der Sache bereits vor der Polizei, dem
Staatsanwalt oder einem Richter ausgesagt haben.

Sie haben Anspruch auf Entschädigung für Verdienstausfall und Ersatz von Auslagen; für Reisekosten kann Ihnen unter
Umständen ein Vorschuss gewährt werden. Beachten Sie dazu bitte die Hinweise auf der Rückseite.

Geben Sie bitte sofort Nachricht, wenn Sie beabsichtigen, die Reise zum Termin von einem anderen als dem in Ihrer
obigen Anschrift genannten Ort aus anzutreten, da Ihnen sonst Nachteile bei der Festsetzung Ihrer Entschädigung
entstehen können.

Bitte teilen Sie eine etwaige Änderung Ihrer Anschrift sofort mit, damit Sie jederzeit erreichbar bleiben.

Wenn Sie die deutsche Sprache nicht sicher beherrschen, benachrichtigen Sie das Gericht bitte unverzüglich. In diesem
Fall wird im Termin ein Dolmetscher anwesend sein.

Bitte teilen Sie dem Gericht umgehend mit, ob Sie beabsichtigen, der Ladung Folge zu leisten oder nicht.

Bringen Sie gegebenenfalls Unterlagen, die den Verfahrensgegenstand betreffen, bitte zum Termin mit.

⃞ Sie genießen nach Artikel 12 des Europäischen Übereinkommens über die Rechtshilfe in Strafsachen freies Geleit.
Wenn Sie zum Termin erscheinen, dürfen Sie im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland wegen Handlungen
oder Verurteilungen aus der Zeit vor Ihrer Abreise aus dem Hoheitsgebiet des Staates, in dem Ihnen diese Ladung
zugestellt wird, weder verfolgt, noch in Haft gehalten, noch einer sonstigen Beschränkung Ihrer persönlichen Freiheit
unterworfen werden. Dieser Schutz endet, wenn Sie während 15 aufeinanderfolgender Tage, nachdem Ihre
Anwesenheit von den Justizbehörden nicht mehr verlangt wurde, die Möglichkeit gehabt haben, das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland zu verlassen, und trotzdem in der Bundesrepublik Deutschland bleiben, oder wenn
Sie nach Verlassen des Hoheitsgebietes der Bundesrepublik Deutschland in dieses zurückkehren.

⃞ *

Hochachtungsvoll

* Leerraum für mögliche Zusätze, z. B. gemäß Nummer 116 Absatz 2, 4, 5 und 7 RiVASt



Hinweise

Verhinderung

Wenn Sie am Tag des Termins bereits andere Verpflich-
tungen haben, bedenken Sie bitte, dass neben Ihnen
noch weitere Personen am Termin teilnehmen werden
und ein berechtigtes Interesse besteht, den Fall sobald
wie möglich zu entscheiden.

wird für höchstens 10 Stunden je Tag gewährt.
Zeugen ohne Verdienstausfall können 3,50 Euro je
Stunde, Nichterwerbstätige, die einen eigenen Haus-
halt für mehrere Personen führen, 14 Euro je Stunde
erhalten. In Ausnahmefällen können unter Berück-
sichtigung Ihrer persönlichen Verhältnisse auch
höhere Entschädigungen gewährt werden.

Entschädigung

Sie haben Anspruch auf Entschädigung für Verdienst-
ausfall und Ersatz von Auslagen. Sollten Sie nicht in der
Lage sein oder sollte Ihnen nicht zugemutet werden
können, die Reisekosten aus eigenen Mitteln vorzuschie-
ßen, können Sie einen Antrag auf Gewährung eines
Vorschusses an die umseitig bezeichnete Behörde oder
in Eilfällen an die nächste Auslandsvertretung der Bun-
desrepublik Deutschland stellen.

c) Sonstige Auslagen

Die Kosten für eine Vertretung am Arbeitsplatz oder
für die Betreuung von Kindern oder sonstigen
Angehörigen, die normalerweise von Ihnen beauf-
sichtigt werden, sowie die Kosten eventueller Be-
gleitpersonen werden nur ersetzt, wenn Sie entspre-
chende Unterlagen vorlegen. Die Kosten einer not-
wendigen Übernachtung können nur in Höhe der
ortsüblichen Kosten eines Hotels mittlerer Preis-
klasse berücksichtigt werden.

a) Fahrtkosten

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Gericht
darauf achten muss, die Kosten eines Verfahrens in
vertretbaren Grenzen zu halten. Es werden daher nur
die notwendigen tatsächlich entstandenen Fahrt-
kosten der kostengünstigsten Verbindung von
dem in der Ladung angegebenen Wohnort zum Ort
des Termins erstattet. Mögliche Fahrpreisermäßi-
gungen müssen Sie in Anspruch nehmen.

Sofern Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen,
werden Ihnen die Kosten bis zur ersten Wagenklasse
der Bahn ersetzt. Falls Sie mit einem privaten
Kraftfahrzeug anreisen, erhalten Sie eine Entschädi-
gung von 0,25 Euro/km. Die Benutzung eines
teureren Verkehrsmittels (z. B. Flugzeug) ist nur aus
besonderen Gründen (z. B. Gesundheitszustand,
Alter, besonders ungünstige Verkehrsverbindung,
Zeitaufwand) gerechtfertigt.

⃞ In Ihrem Fall werden Flugkosten erstattet.

⃞ Die Höhe der an Sie zu zahlenden Entschädigung
und der zu erstattenden Reise- und Aufenthalts-
kosten beträgt annähernd

Euro.

Dieser Wert ist nur eine vorläufige Schätzung und
begründet keinen Anspruch auf Zahlung dieses
Betrages.

Wichtig:
Der Anspruch auf Entschädigung kann mündlich oder
schriftlich bei der Geschäftsstelle der umseitig bezeich-
neten Behörde geltend gemacht werden. Er erlischt,
wenn dies nicht binnen
3 Monaten
ab Beendigung der Zuziehung geschieht.

Sofern Sie Fragen im Zusammenhang mit dieser Ladung
haben, wenden Sie sich bitte an das Gericht oder den
Anweisungsbeamten.

b) Verdienstausfall

Falls Sie Verdienstausfall haben, lassen Sie bitte eine
Bescheinigung über den Verdienstausfall von Ihrem
Arbeitgeber ausfüllen und bringen Sie diese am
Terminstag mit. Sofern Sie selbständig oder freibe-
ruflich tätig sind, bitten wir Sie, entsprechende
Unterlagen (z. B. Gewerbeschein, Handwerkskarte,
Nachweis über die Zulassung usw.) vorzulegen. Die
Entschädigung beträgt bis zu 21 Euro je Stunde und




